
 
Sofortmaßnahmen bei Beeinträchtigung  
Ihres Unternehmens durch das  
neuartige Coronavirus 
 
 
 
 
KfW-Kredite 
 
Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) wird Unternehmen bei der Bewältigung der Corona-Krise 
unterstützen, indem sie die kurzfristige Versorgung der Unternehmen mit Liquidität erleichtert. Die KfW 
wird dazu die bestehenden Kredite nutzen und dort die Zugangsbedingungen und Konditionen ver-
bessern. Auch Unternehmen, Selbständige und Freiberuflern der Kultur- und Kreativwirtschaft stehen 
diese Hilfsangebote offen. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht um Zuschüsse handelt. 
Unternehmen, Selbständige und Freiberufler, die eine Unterstützung der KfW nutzen möchten, wen-
den sich zunächst an ihre Hausbank, die die jeweiligen KfW-Kredite durchleiten. 
 
 
Hilfe für kleine und mittlere Unternehmen  
 
KfW-Schnellkredit 2020 bis 10 Beschäftigte 
 

§ für Unternehmen mit 10 Beschäftigten 
§ Unternehmen muss gesund und mind. seit 2019 am Markt sein 
§ In Höhe von bis zu drei Monatsumsätzen (bis 500.000 EUR bei größeren Unternehmen bis 

800.000 EUR) 
§ Risikoübernahmen (Haftungsfreistellungen) für die durchleitenden Finanzierungspartner (in 

der Regel die Hausbanken) von 100 % 
§ Laufzeit 10 Jahre 
§ Zinssatz 3%  
§ Antrag über Hausbank 

 
KfW-Schnellkredit 2020 mehr als 10 Beschäftigte (ab 15.04.2020) 
 

§ für Unternehmen mit mehr als  10 bzw. mehr als 50 Beschäftigten 
§ Unternehmen muss gesund und mind. seit 2019 am Markt sein 
§ In Höhe von bis zu 25% des Jahresumsatzes in 2019 (bis 500.000 EUR bei Unternehmen mit 

mehr als bis 800.000 EUR) 
§ Risikoübernahmen (Haftungsfreistellungen) für die durchleitenden Finanzierungspartner (in 

der Regel die Hausbanken) von 100 % 
§ Laufzeit 10 Jahre, davon bis 2 Jahre tilgungsfrei 
§ Zinssatz 3%  
§ Antrag über Hausbank 

 
 
Bestandsunternehmen, die länger als 5 Jahre am Markt sind: 
 
KfW-Unternehmerkredit   

§ Risikoübernahmen (Haftungsfreistellungen) für die durchleitenden Finanzierungspartner (in 
der Regel die Hausbanken) von bis zu 80 % für Betriebsmittelkredite bis 200 Mio. EUR Kredit-
volumen. Eine höhere Risikoübernahme kann die Bereitschaft der Finanzierungspartner für 
eine Kreditvergabe erleichtern. 

§ Öffnung der Haftungsfreistellung auch für Großunternehmen mit einem Jahresumsatz von bis 
zu 2 Mrd. EUR (bisher: 500 Mio. EUR). 

KfW Kredit für Wachstum   
§ Temporäre Erweiterung auf allgemeine Unternehmensfinanzierung inkl. Betriebsmittel im We-

ge der Konsortialfinanzierung (bisher Beschränkung auf Investitionen in Innovation und Digita-
lisierung)  

§ Erhöhung der Umsatzgrenze für antragsberechtigte Unternehmen von 2 Mrd. auf 5 Mrd. EUR. 
§ Erhöhung der anteiligen Risikoübernahme auf bis zu 70 %. Hierdurch wird der Zugang von 

mittelständischen und größeren Unternehmen zu individuell strukturierten, passgenauen Kon-
sortialfinanzierungen erleichtert 
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Junge Unternehmen, die weniger als 5 Jahre am Markt sind: 
 
ERP-Gründerkredit - Universell   

§ Risikoübernahmen in Höhe von bis zu 80 % für die durchleitenden Finanzierungspartner (in 
der Regel die Hausbanken) für Betriebsmittelkredite bis 200 Mio. EUR. Eine höhere Risiko-
übernahme kann die Bereitschaft der Finanzierungspartner für eine Kreditvergabe erleichtern. 

§ Öffnung der Haftungsfreistellung für Großunternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu 2 
Mrd. EUR (bisher: 500 Mio. EUR) geöffnet werden. 

ERP-Gründerkredit Startgeld  
§ Zielgruppe: Kleine gewerbliche Unternehmen und Freiberufler bis zu 50 Beschäftigte und Jah-

resumsatz bzw. Jahresbilanzsumme von max. 10 Mio. Euro, die noch keine 5 Jahre bestehen 
§ Höchstbetrag: maximal 30.000 Euro für Betriebsmittel (Gesamtfremdkapitalbedarf max. 

100.000 Euro) 
§ Laufzeit: maximal 10 Jahre mit zwei Tilgungsfreijahren 
§ Sicherheiten: Bankübliche Besicherung bei 80 Prozent Haftungsfreistellung für Hausbank 

KfW-Sonderprogramm für alle entsprechenden Unternehmen 
 
Darüber hinaus wird die KfW ein Sonderprogramm vorbereiten und schnellstmöglich einführen. Dafür 
werden die Risikoübernahmen bei Investitionsmitteln (Haftungsfreistellungen) deutlich verbessert und 
betragen bei Betriebsmitteln bis zu 80 %, bei Investitionen sogar bis zu 90 %. Diese sollen auch von 
Unternehmen in Anspruch genommen werden können, die krisenbedingt vorübergehend in Finanzie-
rungsschwierigkeiten (krisenadäquate Erhöhung der Risikotoleranz) geraten sind. 
 


